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1. Instanz

Aktenzeichen -
Datum 13.01.1999

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum 24.03.2000

3. Instanz

Datum 21.03.2002

Auf die Revision des KlÃ¤gers wird das Urteil des Schleswig-Holsteinischen
Landessozialgerichts vom 24. MÃ¤rz 2000 aufgehoben und die Sache zur erneuten
Verhandlung und Entscheidung an das Landessozialgericht zurÃ¼ckverwiesen.

GrÃ¼nde:

I

Im Streit ist die Zahlung hÃ¶herer Arbeitslosenhilfe (Alhi) ab 1. April 1996.

Der 1949 geborene, keiner Kirche angehÃ¶rende KlÃ¤ger bezog von der Beklagten
Anschluss-Alhi. Auf einen Fortzahlungsantrag des KlÃ¤gers bewilligte die Beklagte
Alhi ab 1. April 1996, bei deren Bemessung die Kirchensteuer als gewÃ¶hnlich
anfallender, das Arbeitsentgelt vermindernder gesetzlicher Abzug berÃ¼cksichtigt
wurde (Bescheid vom 12. April 1996; Widerspruchsbescheid vom 4. Juli 1996;
Bescheide vom 2. Mai 1997 und 27. April 1998).

Die Klage auf hÃ¶here Alhi ohne BerÃ¼cksichtigung der Kirchensteuer als
gewÃ¶hnlich anfallendem Abzug blieb erst- und zweitinstanzlich erfolglos (Urteil des
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Sozialgerichts (SG) vom 13. Januar 1999; Urteil des Landessozialgerichts (LSG) vom
24. MÃ¤rz 2000). Zur BegrÃ¼ndung seiner Entscheidung hat das LSG ausgefÃ¼hrt,
es sei mit dem Grundgesetz (GG) vereinbar, auch bei Arbeitslosen, die keiner Kirche
angehÃ¶rten, das pauschalierte Nettoarbeitsentgelt, das Ausgangswert fÃ¼r die
prozentuale Bestimmung der Alhi sei, unter BerÃ¼cksichtigung der Kirchensteuer
als gewÃ¶hnlich anfallendem Abzug vom Arbeitsentgelt zu berechnen. Dies habe
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bereits entschieden (BVerfGE 90, 226, 237),
auch wenn es dem Gesetzgeber aufgegeben habe, die Entwicklung zu beobachten,
um wesentlichen Ã�nderungen rechtzeitig Rechnung tragen zu kÃ¶nnen. Aus allen
bisher bekannten Daten kÃ¶nne zwar auf eine Tendenz zum RÃ¼ckgang der Zahl
der kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer geschlossen werden; dieser Umstand sei
indes kein Beleg dafÃ¼r, dass evidentermaÃ�en eine deutliche Mehrheit von
Arbeitnehmern nicht mehr Kirchen angehÃ¶re, die Kirchensteuer erhÃ¶ben. Nach
wie vor sei, wie auch das Bundessozialgericht (BSG) in seinem Urteil vom 27. Juni
1996 (11 RAr 1/96) entschieden habe, nicht offensichtlich, dass keine deutliche
Mehrheit von Arbeitnehmern Kirchensteuer erhebenden Kirchen angehÃ¶rten und
deshalb die gesetzliche Regelung mit dem vom Gesetzgeber gewÃ¤hlten Ansatz zur
Typisierung nicht mehr verfassungsgemÃ¤Ã� sei.

Mit der Revision rÃ¼gt der KlÃ¤ger einen VerstoÃ� der Regelungen des
ArbeitsfÃ¶rderungsgesetzes (AFG) und des Sozialgesetzbuchs â��
ArbeitsfÃ¶rderung â�� (SGB III) gegen Art 3 Abs 1 GG und Art 4 Abs 1 GG sowie
gegen das in Â§ 2 Abs 2 Sozialgesetzbuch â�� Allgemeiner Teil â�� (SGB I)
enthaltene GÃ¼nstigkeitsprinzip.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,
die Urteile des LSG und des SG aufzuheben sowie die Bescheide der Beklagten vom
12. April 1996 â�� diesen in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 4. Juli
1996 -, 2. Mai 1997 und 27. Mai 1998 abzuÃ¤ndern und die Beklagte zu verurteilen,
hÃ¶here Alhi ab 1. April 1996 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verweist auf den Beschluss des BVerfG vom 23. MÃ¤rz 1994 (BVerfGE 90, 226
ff), nach dem die pauschale BerÃ¼cksichtigung eines Kirchensteuerabzugs bei der
Berechnung der Lohnersatzleistungen nach dem AFG verfassungsmÃ¤Ã�ig sei,
solange eine deutliche Mehrheit der Arbeitnehmer kirchensteuerpflichtig sei. Diese
Ansicht sei in der Folgezeit vom BSG in mehreren Urteilen geteilt worden. Das
Bundesministerium fÃ¼r Arbeit und Sozialordnung (BMA) habe auch geprÃ¼ft, ob
die Kirchensteuer weiterhin zu den bei Arbeitnehmern gewÃ¶hnlich anfallenden
AbzÃ¼gen gehÃ¶re. Diese Ermittlungen hÃ¤tten ergeben, dass im Jahre 1995 noch
ca 60 % der lohnsteuerpflichtigen Arbeitnehmer (als Mitglied einer Kirche)
kirchensteuerpflichtig gewesen seien. Auch fÃ¼r die Jahre 1996 bis 1998 sei noch
eine deutliche Mehrheit von knapp unter 60 % anzunehmen.

Der Senat hat beim BMA eine Auskunft darÃ¼ber eingeholt, welche Ermittlungen in
welchen zeitlichen AbstÃ¤nden und mit welchen Ergebnissen seit der Entscheidung
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des BVerfG durchgefÃ¼hrt worden sind.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
durch Urteil einverstanden erklÃ¤rt (Â§ 124 Abs 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG)).

II

Die Revision ist iS der Aufhebung der zweitinstanzlichen Entscheidung und
ZurÃ¼ckverweisung der Sache an das LSG begrÃ¼ndet (Â§ 170 Abs 2 Satz 2 SGG).
Zwar kann der Argumentation des KlÃ¤gers nicht gefolgt werden, die gesetzliche
Regelung Ã¼ber die BerÃ¼cksichtigung der Kirchensteuer als gewÃ¶hnlich
anfallendem Abzug vom Arbeitsentgelt sei verfassungswidrig; jedoch fehlt es in der
Entscheidung des LSG an jeglichen Feststellungen zur HÃ¶he der zur zahlenden
Alhi. Insoweit genÃ¼gt nicht der Hinweis, die angefochtenen Bescheide seien
rechtsfehlerfrei. Bei seiner erneuten Entscheidung wird das LSG im Ã�brigen genau
zu ermitteln haben, welche Bescheide im streitigen Zeitraum ergangen sind. Nach
Aktenlage sind dies nÃ¤mlich nicht nur die Bescheide vom 2. Mai 1997 und 27. April
1998.

Die gesetzlichen Regelungen des SGB III und des AFG (siehe im Folgenden)
verlangen ausdrÃ¼cklich, dass bei der Bemessung der Alhi die Kirchensteuer als
gewÃ¶hnlich anfallender Abzug vom Arbeitsentgelt berÃ¼cksichtigt wird; fÃ¼r die
vom KlÃ¤ger begehrte Auslegung nach dem GÃ¼nstigkeitsprinzip (Â§ 2 Abs 2 SGB I
) ist deshalb kein Raum. Die Verfassungswidrigkeit der Bemessung der Alhi lÃ¤sst
sich entgegen der Ansicht des KlÃ¤gers ebenfalls nicht feststellen. Dass nach Â§
111 Abs 2 Satz 2 Nr 2 AFG (anwendbar Ã¼ber Â§ 136 Abs 3 Satz 2 AFG) bei der
Ermittlung des (pauschalierten) Nettolohns, der Ausgangspunkt fÃ¼r die
prozentuale Berechnung der Alhi ist, als ein das Arbeitsentgelt vermindernder
gesetzlicher Abzug, der bei Arbeitnehmern Ã¼blicherweise anfÃ¤llt (Â§ 111 Abs 1
AFG), der niedrigste in den LÃ¤ndern geltende Kirchensteuer-Hebesatz zu
berÃ¼cksichtigen ist, verstÃ¶Ã�t nicht gegen Art 3 Abs 1 oder Art 4 Abs 1 GG. Dies
hat bereits der 11. Senat (fÃ¼r die Jahre bis 1999) in seiner Entscheidung vom 8.
November 2001 (B 11 AL 43/01 R -, unverÃ¶ffentlicht) dargelegt; der erkennende
Senat schlieÃ�t sich dieser Entscheidung in FortfÃ¼hrung der bisherigen
Rechtsprechung (BSGE 73, 195 ff = SozR 3-4100 Â§ 249e Nr 3; BSG SozR 3-4100 Â§
249e Nr 5 und 10; BSG, Urteil vom 26. Juli 1994 â�� 11 RAr 103/93 -, DBlR Nr 4167a
zu Â§ 249c AFG; Urteil vom 26. Oktober 1994 â�� 11 RAr 87/93 -, DBlR Nr 4187a zu 
Â§ 249e AFG = AuB 1995, 379 ff; Urteil vom 27. Juni 1996 â�� 11 RAr 1/96 -, DBlR
Nr 4326 zu Â§ 111 AFG â�� betreffend die Jahre 1991 bis 1996) ausdrÃ¼cklich an.

Diese Rechtsprechung basiert auf der Entscheidung des BVerfG vom 23. MÃ¤rz
1994 (BVerfGE 90, 226 ff = SozR 3-4100 Â§ 111 Nr 6). Zwar hat das BVerfG darin
dem Gesetzgeber aufgetragen, die weitere Entwicklung zu beobachten, um die
verfassungsrechtlichen Grenzen der gesetzlichen Typisierung zu wahren (BVerfGE
90, 226, 236 ff = SozR 3-4100 Â§ 111 Nr 6). Wie der 11. Senat kann sich der
erkennende Senat jedoch auf Grund des verfÃ¼gbaren Zahlenmaterials nicht die
Ã�berzeugung bilden, dass es sich bei der Kirchensteuer inzwischen nicht mehr um
einen "gewÃ¶hnlich anfallenden" Abzug vom Arbeitsentgelt handelt. Das BMA hat
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auf Anfrage unter dem 6. November 2001 mitgeteilt, der genaue Anteil der
Arbeitnehmer, die Kirchensteuer zahlten, lasse sich nur Ã¼ber die Lohn- und
Einkommensteuerstatistik ermitteln. Diese Sonderauswertung werde in einem
dreijÃ¤hrigem Turnus erstellt. Im Sommer 1999 sei die Statistik fÃ¼r das Jahr 1995
erstellt worden; mit dem Ergebnis fÃ¼r 1998 werde erst im Sommer 2002
gerechnet. Der Anteil Kirchensteuer zahlender Arbeitnehmer sei fÃ¼r die Zeit nach
1995 bis zur Sonderauswertung in Anlehnung an den Anteil der Kirchenmitglieder
an der GesamtbevÃ¶lkerung (letzter Stand 31. Dezember 1999) ermittelt worden;
dieser Unterschied werde als annÃ¤hernd konstant betrachtet. Die Lohn- und
Einkommensteuerstatistik hat nach der letzten Sonderauswertung der Lohn- und
Einkommensteuerstatistik 1995 30,9 Millionen lohnsteuerpflichtige Arbeitnehmer
ausgewiesen, von denen 18,4 Millionen Kirchenlohnsteuer entrichteten. Nach
Mitteilungen der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Verbands der
DiÃ¶zesen Deutschlands bzw der Deutschen Bischofskonferenz waren 1995 68 vH
und 1999 65,6 vH der BevÃ¶lkerung Deutschlands Mitglieder einer zur Erhebung
von Kirchensteuer ermÃ¤chtigten Kirche. Der Anteil der Kirchenlohnsteuerzahler lag
1995 8 vH unter dem Anteil der Kirchenmitglieder der BevÃ¶lkerung insgesamt.
1999 dÃ¼rfte damit der entsprechende Anteil der Arbeitnehmer, die Kirchensteuer
zu zahlen hatten, noch etwa 57 vH (= 65,6 vH â�� 8 vH) betragen haben, der Anteil
der Arbeitnehmer, die nicht kirchensteuerpflichtig waren, dagegen etwa 43 vH.
FÃ¼r die Zeit bis zum AuÃ�erkrafttreten des AFG (31. Dezember 1997) kann der
Senat sich deshalb nicht die Ã�berzeugung bilden, dass die Ã¼berwiegende
Mehrheit der Arbeitnehmer keiner zur Erhebung von Kirchensteuer ermÃ¤chtigten
Kirche mehr angehÃ¶rt.

Auch fÃ¼r den Bezugszeitraum ab 1. Januar 1998 ergibt sich keine fÃ¼r den
KlÃ¤ger gÃ¼nstigere Rechtslage. Nach Â§ 195 des mit dem ArbeitsfÃ¶rderungs-
Reformgesetz vom 24. MÃ¤rz 1997 (BGBl I 594) erlassenen SGB III bestimmt sich
die HÃ¶he der Alhi weiterhin prozentual nach dem pauschalierten Nettoentgelt
(Leistungsentgelt), das sich seinerseits aus dem Bruttoentgelt ergibt, das der
Arbeitslose im Bemessungszeitraum erzielt hat (Bemessungsentgelt). Dabei ist
weiterhin gemÃ¤Ã� Â§ 136 Abs 1 SGB III â�� anwendbar Ã¼ber Â§ 198 Satz 2 Nr 4
SGB III â�� bestimmt, dass das Leistungsentgelt das um die gesetzlichen
EntgeltabzÃ¼ge, die bei Arbeitnehmern gewÃ¶hnlich anfallen, verminderte
Bemessungsentgelt ist; zu diesen AbzÃ¼gen zÃ¤hlt die Kirchensteuer, wie sich aus
der Regelung zu deren HÃ¶he (Â§ 136 Abs 2 Satz 2 Nr 2 SGB III) ergibt. Auch diese
Vorschrift ist noch verfassungsgemÃ¤Ã�. Wie der 11. Senat ist der erkennende
Senat auf Grund der erÃ¶rterten Zahlen auch fÃ¼r die Zeit nach 1998 nicht davon
Ã¼berzeugt, dass die Ã¼berwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer keiner zur
Erhebung von Kirchensteuer ermÃ¤chtigten Kirche mehr angehÃ¶rt. Angesichts der
noch nicht vorliegenden genauen Zahlen fÃ¼r die Jahre bis 1998 bzw der ebenfalls
nicht vorliegenden NÃ¤herungswerte fÃ¼r die Zeit nach 1999 kÃ¶nnte sich jedoch
fÃ¼r den Gesetzgeber kÃ¼nftig die Notwendigkeit zum Handeln ergeben, weil sich
das VerhÃ¤ltnis der Kirchenlohnsteuer entrichtenden Arbeitnehmer zu denjenigen,
die keine Kirchenlohnsteuer entrichten, auf einen Grenzwert zubewegt, der das vom
BVerfG geforderte Gebot der Normenklarheit kÃ¼nftig beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnte.

Unter diesen UmstÃ¤nden hat der Senat keine Veranlassung, das Verfahren
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auszusetzen und dem BVerfG die Sache zur verfassungsrechtlichen Ã�berprÃ¼fung
des Â§ 111 Abs 2 Satz 2 Nr 2 AFG oder des Â§ 136 Abs 2 Satz 2 Nr 2 SGB III
vorzulegen. Im Ã�brigen hat das LSG ohnedies nach der ZurÃ¼ckverweisung die
HÃ¶he der dem KlÃ¤ger zustehenden Leistung in vollem Umfang zu Ã¼berprÃ¼fen.
Das LSG wird auch Ã¼ber die Kosten des Revisionsverfahrens zu entscheiden
haben.

Erstellt am: 29.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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